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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1713/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

28.9.2002 L 260/1Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. September 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 78,8
060 99,4
096 36,1
999 71,4

0707 00 05 052 101,8
220 143,3
999 122,6

0709 90 70 052 78,8
999 78,8

0805 50 10 052 71,7
388 58,9
524 55,3
528 54,2
999 60,0

0806 10 10 052 97,8
064 105,0
400 204,6
999 135,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 84,3
400 59,1
512 100,7
720 72,5
800 235,4
804 77,9
999 105,0

0808 20 50 052 105,7
388 69,1
999 87,4

0809 30 10, 0809 30 90 052 123,1
999 123,1

0809 40 05 052 115,5
060 124,6
066 156,8
624 108,8
999 126,4

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1714/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1500/2001 und zur Erhöhung der Dauerausschreibung zur
Ausfuhr von im Besitz der finnischen Interventionsstelle befindlicher Gerste auf 171 590 Tonnen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1630/
2000 (4), legt die Verfahren und Bedingungen für die
Abgabe des Getreides fest, das sich im Besitz der Inter-
ventionsstellen befindet.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1500/2001 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
884/2002 (6), wurde eine Dauerausschreibung zur
Ausfuhr von 129 995 t Gerste im Besitz der finnischen
Interventionsstelle eröffnet. Finnland hat die Kommission
von der Absicht seiner Interventionsstelle unterrichtet,
die zur Ausfuhr ausgeschriebene Menge um 41 595 t zu
erhöhen. Die gesamte im Besitz der finnischen Interven-
tionsstelle befindliche und auf Dauer zur Ausfuhr ausge-
schriebene Menge Gerste ist auf 171 590 t zu erhöhen.

(3) In Anbetracht der Erhöhung der ausgeschriebenen
Menge erscheint es erforderlich, an der Liste der Lager-
orte, Gebiete und eingelagerten Mengen Änderungen

vorzunehmen. Deshalb ist insbesondere der Anhang I
der Verordnung (EG) Nr. 1500/2001 zu ändern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1500/2001 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

(1) Die Ausschreibung betrifft eine Höchstmenge von
171 590 t Gerste, die nach allen Drittländern außer den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Mexiko
ausgeführt werden kann.

(2) (Die Gebiete, in denen die 171 590 t Gerste lagern,
sind in Anhang I angegeben.“

2. Anhang I wird durch den Anhang der vorliegenden Verord-
nung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

28.9.2002 L 260/3Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 191 vom 31.7.1993, S. 76.
(4) ABl. L 187 vom 26.7.2000, S. 24.
(5) ABl. L 199 vom 24.7.2001, S. 3.
(6) ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 26.
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ANHANG

„ANHANG I

(in Tonnen)

Lagerort Menge

Hämeenlinna 20 996

Joensuu 2 267

Kaipiainen 2 157

Kirkniemi 6 863

Kokemäki 28 966

Koria 7 767

Kotka 1 321

Kuopio 2 034

Loimaa 26 187

Mustio 7 216

Perniö 4 866

Seinäjoki 423

Turenki 57 989

Vainikkala 2 538“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1715/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen im Rindfleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2345/2001 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 33
Absatz 12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 33 der Verordnung (EWG) Nr. 1254/
1999 kann der Unterschied zwischen den Weltmarkt-
preisen und den Preisen in der Gemeinschaft für die in
Artikel 1 der genannten Verordnung aufgeführten
Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Mit den Verordnungen (EWG) Nr. 32/82 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
744/2000 (4), (EWG) Nr. 1964/82 der Kommission (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2772/
2000 (6), und (EWG) Nr. 2388/84 der Kommission (7),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3661/
92 (8), sind die Bedingungen für die Gewährung von
besonderen Erstattungen bei der Ausfuhr von
bestimmten Rindfleischarten und -konserven festgelegt
worden.

(3) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die voraussicht-
liche Marktsituation im Rindfleischsektor führt dazu, die
Erstattung wie folgt festzusetzen.

(4) Wegen der Marktlage in der Gemeinschaft und der insbe-
sondere in bestimmten Drittländern bestehenden Absatz-
möglichkeiten werden für Schlachtrinder mit einem
Lebendgewicht von mehr als 220 und höchstens 300 kg
sowie für ausgewachsene Rinder mit einem Lebendge-
wicht von 300 kg oder mehr Ausfuhrerstattungen
gewährt.

(5) Es erscheint angebracht, bei der Ausfuhr nach
bestimmten Bestimmungsländern von bestimmtem
frischem oder gekühltem Fleisch, das im Anhang unter
dem KN-Code 0201 aufgeführt ist, von bestimmtem
gefrorenen Fleisch, das im Anhang unter dem KN-Code
0202 aufgeführt ist, von bestimmten Schlachtnebener-
zeugnissen, die im Anhang unter dem KN-Code 0206
aufgeführt sind, sowie von bestimmten anderen Zuberei-
tungen und Konserven von Fleisch und Schlachtnebener-
zeugnissen, die im Anhang unter dem KN-Code

1602 50 10 aufgeführt sind, Ausfuhrerstattungen zu
gewähren.

(6) Die Erzeugnisse der bei Erstattungen verwendeten
Erzeugniscodes 0201 20 90 9700 und 0202 20 90 9100
weisen sehr unterschiedliche Merkmale auf. Daher ist die
Erstattung nur für Teilstücke zu gewähren, bei denen das
Gewicht der Knochen nicht mehr als ein Drittel beträgt.

(7) Für Fleisch von Rindern, ohne Knochen, gesalzen und
getrocknet, bestehen traditionelle Handelsströme nach
der Schweiz. Um diesen Handel in dem notwendigen
Umfang aufrechtzuerhalten, empfiehlt es sich, die Erstat-
tung auf einen Betrag festzusetzen, der den Unterschied
zwischen den Preisen auf dem schweizerischen Markt
und den Ausfuhrpreisen der Mitgliedstaaten ausgleicht.

(8) Für einige andere im Anhang unter den KN-Codes
1602 50 31 bis 1602 50 80 aufgeführte Angebots-
formen und Konserven von Fleisch und Schlachtnebener-
zeugnissen kann die Teilnahme der Gemeinschaft am
internationalen Handel durch Gewährung einer Erstat-
tung aufrechterhalten werden, deren Betrag unter
Berücksichtigung der bisher den Exporteuren gewährten
Erstattung ermittelt wird.

(9) Für die übrigen Erzeugnisse des Rindfleischsektors ist es
wegen der schwachen Beteiligung der Gemeinschaft am
Welthandel unangebracht, eine Erstattung festzusetzen.

(10) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommis-
sion (9), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1007/2002 (10), ist eine Nomenklatur der landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen erstellt
worden.

(11) Um die Ausfuhrzollförmlichkeiten für die Wirtschaftsbe-
teiligten zu vereinfachen, ist es angezeigt, die Erstat-
tungsbeträge für sämtliches gefrorenes Fleisch denen
anzugleichen, die für frisches oder gekühltes Fleisch,
ausgenommen Fleisch von ausgewachsenen männlichen
Rindern, gewährt werden.

(12) Zur Verstärkung der Kontrolle der Erzeugnisse des KN-
Codes 1602 50 sollte vorgesehen werden, dass für
bestimmte dieser Erzeugnisse eine Erstattung nur im Fall
der Herstellung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 565/80 des Rates vom 4. März 1980 über die
Vorauszahlung von Ausfuhrerstattungen für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse (11), geändert durch die Verord-
nung (EWG) Nr. 2026/83 (12), gewährt werden darf.

28.9.2002 L 260/5Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE
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(13) Um bei der Ausfuhr bestimmter reinrassiger Zuchtrinder
Missbräuche zu vermeiden, sollte die für weibliche Tiere
zu gewährende Erstattung nach dem Alter der Tiere
differenziert werden.

(14) Für die Ausfuhr von Färsen für andere Zwecke als die
Schlachtung bieten mehrere Drittländer gute Möglich-
keiten. Zur Verhütung von Missbrauch sind jedoch
Kontrollvorschriften zu erlassen, die sicherstellen, dass es
sich um höchstens 36 Monate alte Tiere handelt.

(15) Die Bedingungen von Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1964/82 führen zu einer Verringerung der
Sondererstattung, wenn die Menge des zur Ausfuhr
bestimmten entbeinten Fleisches weniger als 95 %, aber
mindestens 85 % der Gesamtmenge der aus der Entbei-
nung stammenden Teilstücke entspricht.

(16) Die Verhandlungen über die Annahme zusätzlicher
Zugeständnisse im Rahmen der Europäischen Überein-
kommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
den assoziierten Ländern Mittel- und Osteuropas zielen
insbesondere darauf ab, den Handel mit Erzeugnissen,
die unter die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch fallen, zu liberalisieren. Die Aufhebung von
Ausfuhrerstattungen darf jedoch nicht zu einer differen-
zierten Erstattung für die Ausfuhren in andere Länder
führen.

(17) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Erzeugnisse, bei deren Ausfuhr die in Artikel 33 der
Verordnung (EWG) Nr. 1254/1999 genannte Erstattung

gewährt wird, und die jeweiligen Erstattungsbeträge sowie die
Bestimmungen sind in Anhang dieser Verordnung angegeben.

(2) Die Erzeugnisse müssen die jeweiligen Bedingungen für
das Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß

— Anhang I Kapitel XI der Richtlinie 64/433/EWG des
Rates (1),

— Anhang I Kapitel VI der Richtlinie 94/65/EG des Rates (2),

— Anhang B Kapitel VI der Richtlinie 77/99/EWG des Rates (3)
erfüllen.

Artikel 2

Die Gewährung der Erstattung für die Ausfuhr von Erzeug-
nissen des Erzeugniscodes 0102 90 59 9000 der Erstattungsno-
menklatur nach dem im Anhang genannten Drittland 075 setzt
voraus, dass bei der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten
das Original und eine Kopie eines Gesundheitszeugnisses vorge-
legt werden, in dem ein Amtstierarzt durch seine Unterschrift
bescheinigt, dass es sich tatsächlich um höchstens 36 Monate
alte Färsen handelt. Das Original des Zeugnisses wird dem
Ausführer ausgehändigt, die Kopie davon wird nach ihrer
Beglaubigung durch die Zollbehörde dem Antrag auf Gewäh-
rung der Erstattung beigefügt.

Artikel 3

In dem Fall gemäß Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 1964/82 wird die Erstattung für die
Erzeugnisse des Codes 0201 30 00 9100 um 14,00 EUR/
100 kg verringert.

Artikel 4

Die Nichtfestsetzung einer Ausfuhrerstattung für Estland,
Litauen, Lettland und Ungarn darf nicht als differenzierte Erstat-
tung angesehen werden.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 28. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag (7)

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. September 2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen im Rind-
fleischsektor

0102 10 10 9120 B00 EUR/100 kg Lebendgewicht 53,00

0102 10 10 9130 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 15,50
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 9,50
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 5,00

0102 10 30 9120 B00 EUR/100 kg Lebendgewicht 53,00

0102 10 30 9130 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 15,50
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 9,50
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 5,00

0102 10 90 9120 B00 EUR/100 kg Lebendgewicht 53,00

0102 90 41 9100 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 41,00

0102 90 51 9000 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 15,50
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 9,50
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 5,00

0102 90 59 9000 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 15,50
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 9,50
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 5,00
075 (9) EUR/100 kg Lebendgewicht 53,00

0102 90 61 9000 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 15,50
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 9,50
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 5,00

0102 90 69 9000 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 15,50
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 9,50
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 5,00

0102 90 71 9000 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 41,00
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 23,00
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 14,00

0102 90 79 9000 B02 EUR/100 kg Lebendgewicht 41,00
B03 EUR/100 kg Lebendgewicht 23,00
039 EUR/100 kg Lebendgewicht 14,00

0201 10 00 9110 (1) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 71,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 43,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 23,50

0201 10 00 9120 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50

0201 10 00 9130 (1) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 97,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 56,50
039 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50

0201 10 00 9140 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 14,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 16,00

0201 20 20 9110 (1) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 97,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 56,50
039 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag (7)

0201 20 20 9120 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 14,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 16,00

0201 20 30 9110 (1) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 71,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 43,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 23,50

0201 20 30 9120 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50

0201 20 50 9110 (1) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 123,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 71,50
039 EUR/100 kg Nettogewicht 41,00

0201 20 50 9120 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 58,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 17,50
039 EUR/100 kg Nettogewicht 19,50

0201 20 50 9130 (1) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 71,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 43,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 23,50

0201 20 50 9140 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50

0201 20 90 9700 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50

0201 30 00 9050 400 (3) EUR/100 kg Nettogewicht 23,50
404 (4) EUR/100 kg Nettogewicht 23,50

0201 30 00 9060 (6) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 13,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 15,00

809, 822 EUR/100 kg Nettogewicht 37,00

0201 30 00 9100 (2) (6) B08, B09 EUR/100 kg Nettogewicht 172,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 102,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 60,00

809, 822 EUR/100 kg Nettogewicht 152,50
220 EUR/100 kg Nettogewicht 205,00

0201 30 00 9120 (2) (6) B08 EUR/100 kg Nettogewicht 94,50
B09 EUR/100 kg Nettogewicht 88,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 56,50
039 EUR/100 kg Nettogewicht 33,00

809, 822 EUR/100 kg Nettogewicht 83,50
220 EUR/100 kg Nettogewicht 123,00

0202 10 00 9100 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50

0202 10 00 9900 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 14,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 16,00

0202 20 10 9000 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 14,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 16,00

0202 20 30 9000 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag (7)

0202 20 50 9100 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 58,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 17,50
039 EUR/100 kg Nettogewicht 19,50

0202 20 50 9900 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50

0202 20 90 9100 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 33,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 10,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 11,50

0202 30 90 9100 400 (3) EUR/100 kg Nettogewicht 23,50
404 (4) EUR/100 kg Nettogewicht 23,50

0202 30 90 9200 (6) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 13,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 15,00

809, 822 EUR/100 kg Nettogewicht 37,00

0206 10 95 9000 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 13,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 15,00

809, 822 EUR/100 kg Nettogewicht 37,00

0206 29 91 9000 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 46,00
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 13,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 15,00

809, 822 EUR/100 kg Nettogewicht 37,00

0210 20 90 9100 039 EUR/100 kg Nettogewicht 23,00

1602 50 10 9170 (8) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 22,50
B03 EUR/100 kg Nettogewicht 15,00
039 EUR/100 kg Nettogewicht 17,50

1602 50 31 9125 (5) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 88,50

1602 50 31 9325 (5) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 79,00

1602 50 39 9125 (5) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 88,50

1602 50 39 9325 (5) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 79,00

1602 50 39 9425 (5) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 30,00

1602 50 39 9525 (5) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 30,00

1602 50 80 9535 (8) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 17,50

(1) Die Zuordnung zu dieser Unterposition ist abhängig von der Vorlage der Bescheinigung gemäß dem Anhang der geänderten Verordnung
(EWG) Nr. 32/82.

(2) Die Gewährung der Erstattung ist abhängig von der Einhaltung der Bedingungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1964/82.

(3) Ausgeführt gemäß den Bedingungen der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2973/79 der Kommission (ABl. L 336 vom 29.12.1979, S.
44).

(4) Ausgeführt gemäß den Bedingungen der geänderten Verordnung (EG) Nr. 2051/96 der Kommission (ABl. L 274 vom 26.10.1996, S. 18).

(5) ABl. L 221 vom 18.8.1984, S. 28.

(6) Der Gehalt an magerem Rindfleisch außer Fett wird anhand des Analyseverfahrens im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2429/86 der
Kommission (ABl. L 210 vom 1.8.1986, S. 39) bestimmt.

Der Begriff „durchschnittlicher Gehalt“ bezieht sich auf die Menge der Probe gemäß der Begriffsbestimmung des Artikels 2 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 765/2002 (ABl. L 117 vom 4.5.2002, S. 6). Die Probe wird aus dem Teil der betreffenden Partie entnommen, in der
das Risiko am höchsten ist.

(7) Gemäß Artikel 33 Absatz 10 der geänderten Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 wird bei der Ausfuhr von Erzeugnissen, die aus
Drittländern eingeführt und nach Drittländern wiederausgeführt werden, keine Erstattung gewährt.

(8) Die Gewährung der Erstattung setzt die Herstellung gemäß Artikel 4 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 565/80 voraus.

(9) Die Erstattung wird nur gewährt, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 erfüllt sind.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.

Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl.
L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.
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Die anderen Bestimmungen sind wie folgt definiert:
B00: Alle Zielgebiete (Drittländer, sonstige Gebiete, Bevorratung und einer Ausfuhr aus der Gemeinschaft gleichge-

stellte Zielgebiete) mit Ausnahme Estlands, Litauens, Lettlands und Ungarns
B02: B08, B09 und Bestimmung 220
B03: Ceuta, Melilla, Island, Norwegen, Färöer, Andorra, Gibraltar, Vatikanstadt, Polen, die Tschechische Republik, die

Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien, die
Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, die Gebiete der Gemeinden Livigno und Campione d'Italia, die
Insel Helgoland, Grönland, Zypern, Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Bestimmungen im Sinne der Artikel 36
und 45 sowie gegebenenfalls des Artikels 44 der geänderten Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission
(ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 11)

B08: Malta, Türkei, Ukraine, Belarus, die Republik Moldau, die Russische Föderation, Georgien, Armenien, Aserbaid-
schan, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Marokko, Algerien, Tunesien, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Libanon, die Arabische Republik Syrien, Irak, Iran, Israel, Westjordanland/Gaza-
streifen, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Jemen,
Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (ehemals Birma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Philippinen, China, die Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Hongkong

B09: Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea,
Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, die Zentralafrikanische Republik,
Äquatorialguinea, São Tomé und Príncipe, Gabun, die Republik Kongo, die Demokratische Republik Kongo,
Ruanda, Burundi, St. Helena, Angola, Äthiopien, Eritrea, Dschibuti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellen, das
britische Gebiet im Indischen Ozean, Mosambik, Mauritius, Komoren, Mayotte, Sambia, Malawi, Südafrika,
Lesotho



VERORDNUNG (EG) Nr. 1716/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Einstellung der Fischerei auf Gemeine Seezunge durch Schiffe unter der Flagge Frankreichs

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates vom
18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und damit zusammenhängende Fangbedingungen
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts-
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3)
sind für das Jahr 2002 Quoten für Seezunge vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seezungenfänge im ICES-Gebiet VIIfg (EG-Gewässer)
durch Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder in

Frankreich registriert sind, die für 2002 zugeteilte Quote
erreicht. Frankreich hat die Befischung dieses Bestands
ab dem 10. September 2002 verboten. Es empfiehlt sich
daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seezungenfänge im ICES-Gebiet VIIfg (EG-
Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder
in Frankreich registriert sind, gilt die Frankreich für 2002 zuge-
teilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Gemeine Seezunge im ICES-Gebiet VIIfg (EG-
Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder
in Frankreich registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord,
das Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand,
die von den genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung
dieser Verordnung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 10. September 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1717/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Einstellung der Fischerei auf Gemeine Seezunge durch Schiffe unter der Flagge Schwedens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates vom
18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und damit zusammenhängende Fangbedingungen
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts-
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3)
sind für das Jahr 2002 Quoten für Seezunge vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seezungenfänge in den Gewässern des Skagerrak und
Kattegat, in den ICES-Gebieten IIIb, c und d (EG-
Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge Schwedens
führen oder in Schweden registriert sind, die für

2002 zugeteilte Quote erreicht. Schweden hat die
Befischung dieses Bestands ab dem 14. September 2002
verboten. Es empfiehlt sich daher, dieses Datum zu über-
nehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seezungenfänge in den Gewässern des Skagerrak
und Kattegat, in den ICES-Gebieten IIIb, c und d (EG-Gewässer)
durch Schiffe, die die Flagge Schwedens führen oder in
Schweden registriert sind, gilt die Schweden für 2002 zugeteilte
Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Gemeine Seezunge in den Gewässern des
Skagerrak und Kattegat, in den ICES-Gebieten IIIb, c und d (EG-
Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge Schwedens führen oder
in Schweden registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord,
das Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand,
die von den genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung
dieser Verordnung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 14. September 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1718/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 541/2002 über die Eröffnung von Zollkontingenten für die
Einfuhr von bestimmten landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen mit Ursprung in der

Schweiz und in Liechtenstein in die Gemeinschaft

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des Rates vom 6.
Dezember 1993 über die Handelsregelung für bestimmte aus
landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2580/2000 (2), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf den Beschluss 2000/239/EG des Rates vom 13.
März 2000 über den Abschluss des Abkommens in Form eines
Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft einer-
seits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits
betreffend das Protokoll Nr. 2 zum Abkommen zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft (3), insbesondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2603/2001 der Kommis-
sion (4) wurden für die ersten drei Monate des Jahres
2002 die Jahreskontingente gemäß Ziffer III Absätze 1
und 3 des Abkommens in Form eines Briefwechsels
zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits
betreffend das Protokoll Nr. 2 zum Abkommen zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, nachfolgend
„Abkommen“ genannt, eröffnet; dieses Abkommen
wurde durch die Verordnung (EWG) Nr. 2840/72 des
Rates vom 19. Dezember 1972 über den Abschluss eines
Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
andererseits zur Festlegung von Durchführungsbestim-
mungen zu diesem Abkommen und über den Abschluss
des Zusatzabkommens über die Geltung des Abkom-
mens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
22. Juli 1972 für das Fürstentum Liechtenstein (5) gebil-
ligt.

(2) Aufgrund der Überprüfung durch den Gemischten
Ausschuss sind die beiden Vertragsparteien übereinge-
kommen, diese Maßnahmen bis zum 31. Dezember
2002 zu verlängern. Durch die Verordnung (EG) Nr.
541/2002 der Kommission (6) wurden somit die Zoll-
kontingente der Gemeinschaft pro rata temporis vom 1.
April bis zum 31. Dezember 2002 eröffnet. Das
Abkommen ist jedoch im Sinne einer jährlichen

Verlängerung der Gemeinschaftszollkontingente zu
verstehen. Daher ist es erforderlich, die Verordnung (EG)
Nr. 541/2002 zu ändern, damit die Kontingente, die
durch die Verordnung (EG) Nr. 2603/2001 eröffnet
wurden und ungenutzt blieben, auf die Gemeinschafts-
zollkontingente übertragen werden, die durch die
Verordnung (EG) Nr. 541/2002 eröffnet wurden. Zudem
ist es erforderlich, die Verordnung (EG) Nr. 2603/2001
aufzuheben.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für horizontale Fragen des Handels mit land-
wirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen, die nicht
unter Anhang I fallen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 541/2002 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Die Gemeinschaftszollkontingente für die Einfuhr
der im Anhang aufgeführten Waren mit Ursprung in der
Schweiz und in Liechtenstein werden vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2002 unter Zollbefreiung eröffnet.“

b) Der folgende Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Die Warenmengen, für die in der Verordnung
(EG) Nr. 2603/2001 der Kommission vorgesehene Zoll-
kontingente in Anspruch genommen wurden, sind von
den jeweiligen im Anhang dieser Verordnung angege-
benen Mengen abzuziehen.“

2. Es wird folgender Artikel 2a eingefügt:

„Artikel 2a

Die Verordnung (EG) Nr. 2603/2001 wird aufgehoben.“

3. Der Anhang wird durch den Anhang der vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

28.9.2002 L 260/13Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 318 vom 20.12.1993, S. 18.
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(6) ABl. L 83 vom 27.3.2002, S. 24.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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Laufende
Nummer KN-Code Warenbezeichnung Menge

(in t)
Anzuwendender

Zollsatz

Laufende
Nummer KN-Code Warenbezeichnung Menge

(in l)

Innerhalb des
Kontingents
anwendbarer

Zollsatz

Zollsatz
außerhalb des
Kontingents

ANHANG

„ANHANG

Tabelle 1

09.0911 1302 20 10 Pektinstoffe, Pektinate und Pektate, trocken 660 frei

09.0912 2101 11 11 Auszüge, Essenzen und Konzentrate mit einer aus Kaffee stam-
menden Trockenmasse von 95 GHT oder mehr

2 040 frei

09.0913 2101 20 20 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate 144 frei

09.0914 2106 90 92 Lebensmittelzubereitungen, andere, kein Milchfett und keine Saccha-
rose, Isoglucose, Stärke oder Glucose enthaltend oder weniger als
1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT
Glucose oder Stärke enthaltend

1 020 frei

Tabelle 2

09.0916 2202 10 00 Wasser, einschließlich Mineralwasser und
kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von
Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen

ex 2202 90 10
(TARIC-Unterposition
10)

Andere nicht alkoholhaltige Getränke, zucker-
haltig

90 750 000 frei 9,1 %“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1719/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 105. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß

der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 635/2000 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung einge-
gangenen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und
Butterfett festgesetzt, oder es wird beschlossen, der

Ausschreibung keine Folge zu leisten. Der genannte
Mindestverkaufspreis und der betreffende Beihilfehöchst-
betrag können je nach Verwendungszweck, Milchfettge-
halt der Butter und Verarbeitungsweise differenziert
werden. Die Höhe der Verarbeitungssicherheit(en) ist
entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 105. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschrei-
bung sind die Mindestverkaufspreise, die Beihilfehöchstbeträge
sowie die Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. September 2002 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für
Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 105. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest- Butter
In unverändertem
Zustand — — — —

verkaufspreis ≥ 82 %
Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand — — — —

Butterfett — — — —

Butter ≥ 82 % 85 81 — 81

Beihilfe-
Butter < 82 % 83 79 — —

höchstbetrag
Butterfett 105 101 105 101

Rahm — — 36 34

Butter 94 — — —

Verarbeitungs-
sicherheit Butterfett 116 — 116 —

Rahm — — 40 —



VERORDNUNG (EG) Nr. 1720/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der Dauerausschreibung
nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchgeführten 58. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
der Kommission vom 16. Dezember 1999 mit Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/
1999 hinsichtlich der Interventionen auf dem Markt für
Butter und Rahm (3), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1614/2001 (4), wird unter Berücksichti-
gung der bei einer Einzelausschreibung erhaltenen Ange-
bote nach Maßgabe des geltenden Interventionspreises
ein Höchstankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die
Ausschreibung aufzuheben.

(2) Aufgrund der erhaltenen Angebote ist der Höchstan-
kaufspreis in der nachstehend bezeichneten Höhe festzu-
setzen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchge-
führte 58. Einzelausschreibung, für die die Angebotsfrist am
24. September 2002 abgelaufen ist, wird der
Höchstankaufspreis auf 295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1721/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 277. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung einge-
gangenen Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett
mit einem Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder
es wird der Ausschreibung nicht stattgegeben. Die
Bestimmungssicherheit muss entsprechend festgesetzt
werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 277. Sonderaus-
schreibung werden die Höchstbeihilfe und die Bestimmungs-
sicherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 105 EUR/100 kg,
— Bestimmungssicherheit: 116 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1722/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

über die am 30. September 2002 erfolgende Erteilung von Einfuhrlizenzen für Erzeugnisse des
Schaf- und Ziegenfleischsektors im Rahmen der nicht landesspezifischen GATT/WTO-Zoll-

kontingente für das vierte Quartal 2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1439/95 der Kommission
vom 26. Juni 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.
2467/98 des Rates hinsichtlich der Einfuhr und Ausfuhr von
Schaf- und Ziegenfleischerzeugnissen (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 272/2001 (2), insbesondere auf Artikel
16 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 wurden unter
Titel II Abschnitt B die Durchführungsbestimmungen
hinsichtlich Einfuhren von Erzeugnissen der KN-Codes
0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 und 0204 im
Rahmen der nicht landesspezifischen GATT/WTO-Zoll-
kontingente festgelegt. Nach Artikel 16 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1439/95 beschließt die Kommis-
sion, in welchem Maße den Anträgen auf Erteilung von
Einfuhrlizenzen für das vierte Quartal 2002 stattgegeben
werden kann.

(2) Übersteigen die Mengen, für welche Lizenzanträge
gestellt wurden, die Mengen, die gemäß Artikel 15 der
Verordnung (EG) Nr. 1439/95 eingeführt werden
können, so sollten gemäß Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe
b) derselben Verordnung diese Mengen um einen einheit-
lichen Anteil gekürzt werden.

(3) Sind dagegen die Mengen, für die Lizenzen beantragt
wurden, geringer als die oder gleich den in der Verord-

nung (EG) Nr. 1439/95 vorgesehenen Mengen, so
können alle beantragten Lizenzen genehmigt werden.

(4) In Frankreich wurden Anträge für Erzeugnisse mit
Ursprung in Südafrika und Namibia und im Vereinigten
Königreich für Erzeugnisse mit Ursprung in Dubai
(Vereinigte Arabische Emirate) gestellt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Frankreich erteilt am 30. September 2002 die in Titel II
Abschnitt B der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 vorgesehenen
Einfuhrlizenzen, die in der Zeit vom 1. bis 10. September 2002
beantragt wurden. Bei Erzeugnissen des KN-Codes 0204 mit
Ursprung in Südafrika und Namibia werden die beantragten
Mengen ganz zugeteilt.

Artikel 2

Das Vereinigte Königreich erteilt am 30. September 2002 die in
Titel II Abschnitt B der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 vorgese-
henen Einfuhrlizenzen, die in der Zeit vom 1. bis 10.
September 2002 beantragt wurden. Bei Erzeugnissen des KN-
Codes 0204 mit Ursprung in Dubai (Vereinigte Arabische
Emirate) werden die beantragten Mengen ganz zugeteilt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 28. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1723/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im September 2002 gestellten Anträge auf Einfuhr-
lizenzen für bestimmte Erzeugnisse des Schweinefleischsektors entsprechend der Regelung der
Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkon-
tingente für Schweinefleisch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeugnisse genehmigt

werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1432/94 der Kommission
vom 22. Juni 1994 mit den Schweinefleischsektor betreffenden
Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und
Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente für Schweine-
fleisch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeug-
nisse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1006/
2001 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das vierte Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb
vollständig stattgegeben werden.

(2) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,

die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1432/94 für den Zeitraum vom 1.
Oktober bis 31. Dezember 2002 gestellt wurden, wird entspre-
chend dem Anhang stattgegeben.

(2) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Vete-
rinärvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

28.9.2002L 260/20 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 156 vom 23.6.1994, S. 14.
(2) ABl. L 140 vom 24.5.2001, S. 13.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften28.9.2002 L 260/21

ANHANG

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. Oktober bis zum

31. Dezember 2002

1 100,00



VERORDNUNG (EG) Nr. 1724/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

über die Festsetzung des Umfangs für die im September 2002 gestellten Anträge auf
Einfuhrlizenzen für bestimmte Erzeugnisse im Sektor Schweinefleisch für den Zeitraum vom

1. Oktober bis zum 31. Dezember 2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1486/95 der Kommission
vom 28. Juni 1995 zur Eröffnung und Verwaltung von Einfuhr-
zollkontingenten im Sektor Schweinefleisch (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1006/2001 (2), insbesondere auf
Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das vierte Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb
vollständig stattgegeben werden.

(2) Es sollte die Überschussmenge bestimmt werden, die der
für den folgenden Zeitraum verfügbaren Menge hinzuzu-
fügen ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1486/95 für den Zeitraum vom 1.
Oktober bis 31. Dezember 2002 gestellt wurden, wird entspre-
chend dem Anhang I stattgegeben.

(2) Für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2003
dürfen Anträge auf Einfuhrlizenzen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1486/95 für insgesamt die Mengen gestellt werden, die
im Anhang II ausgewiesen sind.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG I

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. Oktober

bis zum 31. Dezember 2002

G2 100

G3 100

G4 100

G5 100

G6 100

G7 100

ANHANG II

(in t)

Nummer
der Gruppe

Für den Zeitraum
vom 1. Januar

bis zum 31. März 2003
insgesamt verfügbare Menge

G2 22 690,0

G3 2 957,0

G4 2 155,0

G5 4 575,0

G6 11 250,0

G7 2 822,5



VERORDNUNG (EG) Nr. 1725/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Festsetzung der im ersten Vierteljahr 2003 gemäß dem Abkommen über Freihandel und
Handelsfragen zwischen der Gemeinschaft einerseits und Lettland, Litauen und Estland andererseits

einführbaren Mengen an bestimmten Schweinefleischerzeugnissen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2305/95 der Kommission
vom 29. September 1995 zur Festlegung der den Schweine-
fleischsektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der
Regelung im Rahmen der von der Gemeinschaft mit Lettland,
Litauen und Estland geschlossenen Freihandelsabkommen (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1539/2002 (2),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Damit die verfügbaren Mengen aufgeteilt werden können,
sollten die zwischen dem 1. Januar und 31. März 2003 verfüg-
baren Mengen um die Mengen, die aus der Zeit vom 1. Oktober

bis 31. Dezember 2002 übertragen werden, und um die zusätz-
lichen Mengen erhöht werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2003 gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 2305/95 einführbaren Mengen sind im
Anhang angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

(in t)

Nummer
der Gruppe

Für den Zeitraum vom 1. Januar
bis zum 31. März 2003

insgesamt verfügbare Menge

18 1 350,0
L1 270,0
19 1 125,0
20 135,0
21 1 500,0
22 720,0
E1 75,0



VERORDNUNG (EG) Nr. 1726/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im September 2002 gestellten Anträge auf
Einfuhrlizenzen für bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung der
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der

Slowakei, Bulgarien und Rumänien genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1898/97 der Kommission
vom 29. September 1997 zur Festlegung der den Schweine-
fleischsektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der
in den Verordnungen (EG) Nr. 1727/2000, (EG) Nr. 2290/
2000, (EG) Nr. 2433/2000, (EG) Nr. 2434/2000, (EG) Nr.
2435/2000 und (EG) Nr. 2851/2000 des Rates vorgesehenen
Regelung sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
2698/93 und (EG) Nr. 1590/94 (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1006/2001 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das vierte Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind bei
mehreren Erzeugnissen kleiner als die verfügbaren
Mengen. Es kann ihnen deshalb vollständig stattgegeben
werden. Bei anderen Erzeugnissen wurden dagegen
höhere Mengen beantragt, so dass die betreffenden
Anträge zur Gewährleistung einer gerechten Aufteilung
um einen fixen Prozentsatz verringert werden müssen.

(2) Es sollte die Überschussmenge bestimmt werden, die der
für den folgenden Zeitraum verfügbaren Menge hinzuzu-
fügen ist.

(3) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1898/97 für den Zeitraum vom 1.
Oktober bis 31. Dezember 2002 gestellt werden, wird entspre-
chend dem Anhang I stattgegeben.

(2) Für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2003
dürfen Anträge auf Einfuhrlizenzen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1898/97 für insgesamt die Mengen gestellt werden, die
im Anhang II ausgewiesen sind.

(3) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Vete-
rinärvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG I

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. Oktober bis

zum 31. Dezember 2002

1 100,0
2 92,8
3 100,0
4 100,0

H1 100,0
7 100,0
8 100,0
9 100,0

T1 100,0
T2 100,0
T3 100,0
S1 100,0
S2 100,0
B1 100,0
15 100,0
16 100,0
17 100,0

ANHANG II

(in t)

Nummer
der Gruppe

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum
31. März 2003 insgesamt verfügbare Menge

1 4 905,0

2 270,0

3 796,1

4 20 363,4

H1 2 160,0

7 11 010,9

8 1 312,5

9 24 830,0

T1 1 125,0

T2 9 750,0

T3 2 760,0

S1 1 950,0

S2 225,0

B1 1 875,0

15 843,8

16 1 593,8

17 11 718,8



VERORDNUNG (EG) Nr. 1727/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im September 2002 gestellten Anträge auf Einfuhr-
lizenzen für bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung des Abkommens

zwischen der Gemeinschaft und Slowenien genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 571/97 der Kommission
vom 26. März 1997 zur Festlegung der den Schweinefleisch-
sektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der Rege-
lung im Rahmen des von der Gemeinschaft mit Slowenien
geschlossenen Interimsabkommens (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1006/2001 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das vierte Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb
vollständig stattgegeben werden.

(2) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,

die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 571/97 für den Zeitraum vom 1. Oktober
bis 31. Dezember 2002 gestellt wurden, wird entsprechend
dem Anhang stattgegeben.

(2) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Vete-
rinärvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. Oktober

bis zum 31. Dezember 2002

23 100,00

24 100,00

25 100,00

26 100,00
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

VERORDNUNG (EG) Nr. 1728/2002 DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1706/2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame
Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
509/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 31 Absatz 3,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse wurden festgesetzt durch die Verordnung (EG) Nr.
1706/2002 der Kommission (3). Eine Überprüfung hat ergeben, dass der Anhang der Verordnung nicht mit
den Maßnahmen übereinstimmt, die dem Verwaltungsausschuss zur Stellungnahme vorgelegt wurden. Die
betreffende Verordnung ist deshalb zu berichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1706/2002 wird der den Erzeugnis 0402 29 15 9300 betreffende
Betrag durch den nachstehenden Betrag ersetzt:

0402 29 15 9300 L06 EUR/kg 0,9682

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 79 vom 22.3.2002, S. 15.
(3) ABl. L 259 vom 27.9.2002, S. 36.



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 27. September 2002

zur Änderung der Entscheidung 2002/69/EG über Schutzmaßnahmen betreffend aus China einge-
führte Erzeugnisse tierischen Ursprungs

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 3603)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/768/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18.
Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Vete-
rinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft einge-
führten Erzeugnissen (1), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Entscheidung 2002/69/EG der Kommission (2),
zuletzt geändert durch die Entscheidung 2002/573/
EG (3), wurde erlassen, nachdem bei einem Kontrollbe-
such von Sachverständigen der Gemeinschaft in China
beträchtliche Mängel hinsichtlich der Regelung veterinär-
medizinischer Fragen und des Rückstandskontrollsystems
bei lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen sowie
das Vorkommen von Schadstoffrückständen, einschließ-
lich Chloramphenicol, in zur menschlichen Ernährung
oder Tierfütterung bestimmten Erzeugnissen festgestellt
wurden, was zu einer Gefährdung der Gesundheit von
Mensch und Tier führen kann.

(2) Die Entscheidung 2002/69/EG sollte auf der Grundlage
der von den zuständigen chinesischen Behörden über-
mittelten Informationen und der Ergebnisse der
verstärkten Kontrollen und Untersuchungen von vor
dem 14. März 2002 eingeführten Lieferungen durch die
Mitgliedstaaten sowie erforderlichenfalls der Ergebnisse
eines erneuten Kontrollbesuchs vor Ort durch die Sach-
verständigen der Gemeinschaft überprüft werden.

(3) Aufgrund der günstigen Ergebnisse der Untersuchungen
bei bestimmten Fischereierzeugnissen einiger aus China

eingeführten Fischarten ist es angebracht, nunmehr auf
die verstärkten Untersuchungen dieser Erzeugnisse zu
verzichten.

(4) Aufgrund der weiterhin ungünstigen Ergebnisse der
Untersuchungen von aus China eingeführten
Naturdärmen sind die verstärkten Untersuchungen bei
diesen Erzeugnissen jedoch derzeit beizubehalten.

(5) Es ist für eine rasche Umsetzung der Maßnahme zu
sorgen, um eine Unterbrechung dieser verstärkten Unter-
suchungen bei Naturdärmen zu vermeiden.

(6) Die Entscheidung 2002/69/EG ist daher entsprechend zu
ändern.

(7) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und die Tierge-
sundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 2002/69/EG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 3 werden die Worte „Bis zum 30. September
2002 unterziehen die Mitgliedstaaten“ durch die Worte „Die
Mitgliedstaaten unterziehen“ ersetzt.

2. Die Anhänge I und II werden durch den Text im Anhang
dieser Entscheidung ersetzt.
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Artikel 2

Die Mitgliedstaaten ändern ihre Einfuhrvorschriften, um sie mit dieser Entscheidung in Einklang zu bringen,
und geben die erlassenen Maßnahmen unverzüglich auf angemessene Weise öffentlich bekannt. Sie unter-
richten die Kommission unverzüglich davon.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 27. September 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG I

Liste der Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die zur menschlichen Ernährung oder Tierfütterung bestimmt sind
und in die Gemeinschaft eingeführt werden dürfen;

— Fischereierzeugnisse, die auf See gefangen, gefroren und in ihrer endgültigen Verpackung aufgemacht werden und
direkt in das Gebiet der Gemeinschaft verbracht werden, mit Ausnahme aller Krebstiere außer den nachstehend
genannten, im Atlantischen Ozean gefangenen Krebstieren;

— ganze Krebstiere, die im Atlantischen Ozean gefangen und keiner anderen Zubereitung und Verarbeitung unterzogen
werden als dem Gefrieren und der Aufmachung in ihrer endgültigen Verpackung auf See und die direkt in das Gebiet
der Gemeinschaft verbracht werden;

— Gelatine;

— ganze Fische, ausgenommene Fische ohne Kopf und Fischfilets der folgenden Arten, die auf See gefangen worden
sind:
— Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma),

— Kabeljau (Gadus spp.),

— Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes spp.),

— Blauer Wittling (Micromesistius poutassou),

— Heilbutt (Reinhardtius spp.),

— Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus),

— Hering (Clupea spp.),

— Gelbschwanzflunder (Limanda spp.),

— Tintenfische (Sepiidae, Sepiolidae, Loliginidae, Ommastrephidae; Octopodidae),

— Scholle (Pleuronectes platessa),

— Pazifischer Lachs (Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. nerka, O. gorbuscha),

— Filets von Lachs (Salmo salar).

ANHANG II

Liste der Erzeugnisse tierischen Urprungs, die zur menschlichen Ernährung oder Tierfütterung bestimmt sind
und in die Gemeinschaft eingeführt werden dürfen, nachdem sie einer chemischen Untersuchung unterzogen

worden sind

— Naturdärme“
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